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Stellungnahme

W�rde man eine Einlageminderung annehmen (z.B. wenn
die �brigen Gesellschafter zugestimmt oder dies nachtr�g-
lich genehmigt h�tten), so w�rde in gleicher H�he eine �ber-
schießende Außenhaftung entstehen, was zum gleichen Er-
gebnis f�hren w�rde.

Erfolgt eine Einlage- und Haftungsminderung im gleichen
Veranlagungszeitraum, so ist die Einlageminderung vor der
Haftungsminderung nach der Verwaltungsauffassung im
Rahmen des § 15a Abs. 3 EStG zu ber�cksichtigen.27

IV. Abschlussbemerkung
Verluste sind nur bis zur H�he des Kapitals der Gesamt-
handsbilanz ausgleichsf�hig (§ 15a Abs. 1 Satz 1 EStG). Da-
neben besteht noch ein Verlustausgleich in der H�he einer
�berschießenden Außenhaftung (§ 15a Abs. 1 Satz 2 EStG).

Nachdem die Beweislast f�r die erbrachte Einlage beim
Kommanditisten liegt, sind die Jahresabsch�sse auch �ber
die gesetzliche Aufbewahrungszeit hinaus aufzubewahren.
Denn ansonsten entsteht im Insolvenzfall ein nicht zu unter-
sch�tzendes Problem.

Professor Bernd Neufang, StB, ist Leiter der
Neufang Akademie, Calw.

Kapital Verlustausgleichsvolumen ausgeglichener Verlust verrechenbarer Verlust steuerliche Ergebnis

1.1.01 50 000 Euro

Gewinn 20 000 Euro
(Entnahme 100 000 Euro*)

70 000 Euro
Haft. 30 000 Euro

20 000 Euro

31.12.01 70 000 Euro
Verlust ./. 100 000 Euro

100 000 Euro
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20 000 Euro
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31.12.02 ./. 30 000 Euro

Verlust ./. 200 000 Euro

0 Euro
Haft. 100000 Euro
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31.12.03 ./.230 000 Euro
Gewinn 10 000 Euro
(Entnahme 10 000 Euro*)

0 Euro 200 000 Euro
10 000 Euro
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./. 10 000 Euro

./.100 000 Euro

31.12.04 ./. 220 000 Euro
Haftung
Gewinn 05 20 000 Euro

210 000 Euro
./. 50 000 Euro
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0 Euro
50 000 Euro
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31.12.05 ./. 200 000 Euro 180 000 Euro 120 000 Euro 50 000 Euro

* Es bestand kein Entnahmerecht (§ 167 Abs. 2 HGB), daher ist in der H�he der Entnahme ein Anspruch zu aktivieren (ungerechtfertigte Bereicherung).
Deswegen erfolgt ein Berichtigungsbuchungssatz:
Forderung Gesellschafter / PEntn Gesellschafter

Ertragsteuer/Umsatzsteuer
Dipl.-Kfm. Johannes Weßling, WP/Stb/FBIntStR, M.I.Tax, M�nster

Steuerliche Behandlung der kurzfristigen Vermietung
von Sportbooten in den Niederlanden

Nachfolgend soll einmal die steuerliche Behandlung der
Ums�tze und Ertr�ge aus kurzfristig an Privatpersonen
vermieteten Sportbooten (Motoryachten und Segelyach-
ten) mit dem Standort Niederlande dargestellt werden.
Der vielfach vorkommende Sachverhalt betrifft deutsche
Eigner von Segelyachten mit Wohnsitz in Deutschland
und Liegeplatz in den Niederlanden.

I. Umsatzsteuer
Umsatzsteuerlich ist die Frage der steuerlichen Behandlung
der Ums�tze aus der kurzfristigen Vermietung der Sport-

boote an Privatpersonen seit 1. 1. 2010 grunds�tzlich wie
folgt zu l�sen.

§ 3a Abs. 3 Nr. 2 UStG1 bestimmt den f�r die Frage, in wel-
chem Staat ein Umsatz steuerbar ist maßgebenden Ort der
sonstigen Leistung wie folgt:

„Die kurzfristige Vermietung eines Bef�rderungsmittels
wird an dem Ort ausgef�hrt, an dem dieses Bef�rderungs-

27 R 15 a Abs. 1 EStR.

1 Umsatzsteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. 2.
2005 (BGBl. I S. 386), zuletzt ge�ndert durch Gesetz vom 22. 12. 2014
(BGBl. I S. 2417) m. W. v. 1. 1. 2015
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mittel dem Empf�nger tats�chlich zur Verf�gung gestellt
wird.“

Gem. § 3a Abs. 3 Nr. 2 Satz 2 a) UStG gilt als kurzfristige
Vermietung bei „Wasserfahrzeugen“, worunter Sportboote2

fallen, eine solche von nicht mehr als 90 Tagen3, was bei der
Vermietung von Sportbooten zu sportlichen Zwecken die
Regel sein d�rfte.

Da die Sportboote regelm�ßig am Liegeplatz in den Nieder-
landen an den Empf�nger der Leistung �bergeben wird, liegt
mithin der Ort der Leistung in den Niederlanden, sodass der
Umsatz aus den Vermietungseinnahmen f�r den inl�ndischen
Vermieter des Sportbootes in Deutschland nicht steuerbar
ist4. Der Umsatz unterliegt nicht den inl�ndischen, sondern
den niederl�ndischen Vorschriften zur Umsatzsteuer.

Zu unterscheiden von der Vermietung eines Sportbootes ist
das Anbieten einer Bef�rderungsleistung, die nicht in § 3a
UStG sondern in § 3b UStG geregelt ist. Eine Bef�rderungs-
leistung ist grunds�tzlich dann anzunehmen, wenn der Mie-
ter keinen Einfluss auf die Reiseroute des Schiffes hat, was
jedoch nur in seltenen F�llen der Fall sein d�rfte. Eine Ver-
mietung und keine Bef�rderungsleistung liegt auch in F�llen
vor, in denen ein Schiff mit Besatzung vermietet wird, wenn
die Reiseroute im Chartervertrag nicht festgelegt ist5.

Abschließend ist festzuhalten, dass die kurzfristige Vermie-
tung von Sportbooten mit Liegeplatz in den Niederlanden
oder einem anderen Staat (auch Drittstaat) umsatzsteuerlich
nicht im Inland sondern in dem jeweiligen Liegeplatzstaat –
hier Niederlande – nach den jeweiligen Regelungen des Lie-
geplatzstaates zu behandeln ist.

II. Einkommensteuer/Gewerbesteuer
1. Eintragung in ein deutschen Schiffsregister
Zu unterscheiden ist f�r Zwecke der Einkommen-/Gewerbe-
steuer zun�chst, ob das Sportboot in einem (deutschen)
Schiffsregister eingetragen ist, da es dann zu einer unter-
schiedlichen Einordnung bei der deutschen Einkommen-
steuer kommen kann. Ein in ein Schiffsregister eingetrage-
nes Sportboot gilt steuerlich als „unbewegliches Verm�-
gen“, w�hrend ein nicht in ein Schiffsregister eingetragenes
Sportboot steuerlich als „bewegliches Verm�gen“ gilt.

Nach § 10 Abs. 1 SchRegO6 sind Eigent�mer von Seeschif-
fen verpflichtet, das Schiff in einem Schiffsregister eintra-
gen zu lassen, wenn das Schiff nach § 1 FlaggRG7 die Bun-
desflagge zu f�hren hat. Kauffahrteischiffe und sonstige zur
Seefahrt bestimmte Schiffe (Seeschiffe) haben die Bundes-
flagge zu f�hren, wenn der Eigent�mer Deutscher ist und
seinen Wohnsitz im Geltungsbereich des Grundgesetzes hat.
Nach § 10 Abs. 1 Satz 2 SchRegO gilt die Verpflichtung zur
Eintragung in das Schiffsregister nicht f�r Seeschiffe, deren
Rumpfl�nge zwischen den �ußeren Punkten des Vorstevens
und des Hinterstevens8 15 Meter nicht �bersteigt. Derartige
Schiffe k�nnen jedoch ebenfalls freiwillig in das Schiffsre-
gister eingetragen werden.

Kommt es steuerlich auf die „Belegenheit“ des Schiffes an,
so ist danach ein in ein deutsches Schiffsregister eingetrage-
nes Schiff immer in Deutschland belegen, w�hrend es bei

nicht in das Schiffsregister eingetragenen Schiffen auf den
tats�chlichen Standort ankommt9 , 10.

2. Ermittlung der steuerlichen Einkunftsart
Etwas umfangreicher ist die Pr�fung der einkommensteuer-
lichen Behandlung im Inland, wobei Fragen der „Liebhabe-
rei“11 hier ausgeklammert werden sollen und davon ausge-
gangen wird, dass das Sportboot mit „�berschusserzielungs-
absicht“12 vermietet wird.

Zun�chst stellt sich die Frage, welcher Einkunftsart die Ge-
winne oder Verluste aus der Vermietung zuzurechnen sind.

a) Eink�nfte aus Vermietung und Verpachtung
Eink�nfte aus Vermietungen von Sportbooten, die in ein
(deutsches) Schiffsregister eingetragen sind, sind nach § 21
Abs. 1 EStG grunds�tzlich als solche aus „Vermietung und
Verpachtung“13 einzustufen.

Mithin f�hren die Eink�nfte aus der kurzfristigen Vermie-
tung der in ein Schiffsregister eingetragenen Sportboote zu
solchen aus „Vermietung und Verpachtung“ i.S.d. § 21
EStG, sodass es nicht zu einer Gewerbesteuerpflicht im In-
land kommen kann.

b) Sonstige Eink�nfte i.S.d. § 22 EStG
In dem Fall, dass das Sportboote demgegen�ber nicht in ein
(deutsches) Schiffsregister eingetragen ist, f�hrt die Vermie-
tung von Sportbooten zu „sonstigen Eink�nften“ i.S.d. § 22
Nr. 3 EStG14, 15. Diese sind nur steuerpflichtig, wenn sie die
Freigrenze des § 22 Nr. 3 Satz 2 EStG in H�he von EUR
256,00 p.a. �berschreiten, was bei der Vermietung von
Sportbooten jedoch nicht relevant sein d�rfte16. Anders als
bei den Eink�nften aus Vermietung und Verpachtung d�rfen
Verluste aus „sonstigen Eink�nften“ i.S.d. § 22 Nr. 3 EStG
nicht mit anderen Eink�nften verrechnet und auch nicht
nach § 10d EStG zur�ck- oder vorgetragen werden17. Aller-

2 Kemper, in: Schwarz/Widmann/Radeisen, UStG, § 3 a UStG Rz. 212 a,
Stand: 26. 1. 2015.

3 Kemper, in: Schwarz/Widmann/Radeisen, UStG, § 3 a UStG Rz. 206,
Stand: 26. 1. 2015.

4 Kemper, in: Schwarz/Widmann/Radeisen, UStG, § 3 a UStG Rz. 212,
Stand: 26. 1. 2015.

5 Kemper, in: Schwarz/Widmann/Radeisen, UStG, § 3 a UStG Rz. 211,
Stand: 26. 1. 2015.

6 Schiffsregisterordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. 5.
1994 (BGBl. I S. 1133) zuletzt ge�ndert durch Art. 15 des Gesetzes vom
10. 10. 2013 (BGBl. I S. 3786).

7 Flaggenrechtsgesetz vom 8. 2. 1951 (BGBl. I S. 79); zuletzt ge�ndert
durch Art. 4 Abs. 141 Gesetz vom 7. 8. 2013 (BGBl I S. 3154).

8 Zum Begriff: http://de.wikipedia.org/wiki/Steven.
9 So schon RFH VI A 1815/31 vom 27. 9. 1932 (StB. 33 Nr. 335), in dem

ein auf dem Rhein eingesetzter, in ein Schiffsregister der Niederlande
eingetragener Kahn als in NL belegen angesehen wurde; vgl. auch FG
D�sseldorf, Urt. vom 20. 2. 2001, 13 K 1707/96 E.

10 Geurts, in: Frotscher/Geurts, EStG § 34 d EStG, Rz. 93, Stand: 19. 9.
2013.

11 Vgl. z. B.: BFH Beschluss vom 6. 10.2003 – X B 22/02 (NV); BFH Be-
schluss vom 10. 4. 2002 – III B 73/01 (NV); FG M�nster Urteil vom
18. 10. 2011 – 1 K 4894/08 E; FG Mecklenburg-Vorpommern Urteil
vom 4. 6. 2009 – 2 K 423/04.

12 Lindberg, in: Frotscher/Geurts, EStG, § 21 EStG Rz. 15, Stand: 18. 2.
2013.

13 Lindberg, in: Frotscher/Geurts, EStG, § 21 EStG Rz. 113, Stand: 18. 2.
2013.

14 Lindberg, in: Frotscher/Geurts, EStG, § 21 EStG Rz. 113, Stand: 18. 2.
2013.

15 Lindberg, in: Frotscher/Geurts, EStG, § 22 EStG Rz. 169, Stand: 18. 2.
2013.

16 Lindberg, in: Frotscher/Geurts, EStG, § 22 EStG Rz. 179, Stand: 18. 2.
2013.



232 StB Heft 7 N Juli 2015

dings d�rfen diese Verluste nach Maßgabe des § 10d EStG
mit den Eink�nften aus der gleichen Einkommensquelle des
Vorjahres oder der zuk�nftigen Jahre verrechnet werden18.

Auch derartige „sonstige Eink�nfte“ unterliegen nicht der
Gewerbesteuer.

Der Bundesfinanzhof hatte in zwei Verfahren19 entschieden,
dass auch die Vermietung von Segelyachten, die nicht in ein
Schiffsregister eingetragen sind, zu Eink�nften aus „Vermie-
tung und Verpachtung“ und nicht zu „sonstigen Eink�nften“
f�hren, weil die Vermietung einzelner Yachten �ber eine
schlichte Verm�gensverwaltung nicht hinausgehen. Aller-
dings war die Frage in beiden Verfahren nicht entschei-
dungserheblich20.

c) Eink�nfte aus Gewerbebetrieb i.S.d. § 15 EStG
Unabh�ngig davon, ob das Sportboot in ein (deutsches)
Schiffsregister eingetragen ist oder nicht, kann die Vermie-
tung derartiger Sportboote auch zu „Eink�nften aus Gewer-
bebetrieb“ f�hren.

Diese liegen jedoch bei der typischen Vermietung einzelner
Sportboote an interessierte Wassersportler regelm�ßig nicht
vor21. Sollen Eink�nfte aus Gewerbebetrieb angenommen
werden, m�ssen neben dem Vermieten des Sportbootes in
erheblichem Umfang weitere Leistungen hinzukommen22,
was bei den typischen Vermietungen von Sportbooten nicht
der Fall sein d�rfte23. Insbesondere ein h�ufiger Mieter-
wechsel f�hrt hierbei nicht zur Annahme der Gewerblich-
keit24. Die Vermietung eines einzelnen Sportbootes �ber-
schreitet regelm�ßig nicht die Grenze der privaten Verm�-
gensverwaltung25, sodass Eink�nfte aus Gewerbebetrieb bei
der typischen Vermietung von Sportbooten (bare boat char-
ter) in der Regel ausscheiden. Dies gilt im �brigen auch
dann, wenn nicht selbst vermietet wird, sondern zur Vermie-
tung ein gewerbliches Charterunternehmen an dem jeweili-
gen Standort des Sportbootes eingeschaltet ist26.

Wird das Sportboot allerdings ausger�stet und/oder mit
Mannschaft (Skipper) vermietet, k�nnen Eink�nfte aus Ge-
werbebetrieb vorliegen27. Ebenso k�nnen Eink�nfte aus
Gewerbebetrieb vorliegen, wenn das Sportboot nicht nur
vermietet wird, sondern dies auch zur Ausbildungszwecken
genutzt wird28.

Im Ergebnis ist festzuhalten, dass der Eigner, der sein Sport-
boot verchartert entweder, wenn das Sportboot in ein (deut-
sches) Schiffsregister eingetragen ist, Eink�nfte aus „Ver-
mietung und Verpachtung“ i.S.d. § 21 EStG oder, wenn das
Sportboot nicht in ein Schiffsregister eingetragen ist, „sons-
tige Eink�nfte“ i.S.d. § 22 EStG bezieht.

Erst wenn mit neben der reinen Vermietung weitere, �ber
die reine Verm�gensverwaltung hinausgehende (wesent-
liche), Leistungen durch den Eigner angeboten werden, k�n-
nen die Eink�nfte zu solchen aus Gewerbebetrieb i.S.d.
§ 15 EStG werden, die dann auch der Gewerbesteuer unter-
liegen.

3. Verluste aus der Vermietung von Sportbooten
im Ausland

§ 2a Abs. 1 Nr. 6 b EStG regelt, dass Verluste aus dem Be-
trieb von Schiffen nicht mit inl�ndischen positiven Eink�nf-

ten verrechnet werden k�nnen, wenn diese nicht ausschließ-
lich oder fast ausschließlich in einem anderen Staat als
einem Drittstaat (also im Inland oder einem EU oder EWR-
Staat29) eingesetzt werden. Derartige Verluste d�rfen nur mit
positiven Eink�nften der jeweils selben Art des laufenden
und der zuk�nftigen Veranlagungszeitr�ume ausgeglichen
werden. Im Falle der Vermietung von Sportbooten k�nnen
diese positiven Eink�nfte auch aus verschiedenen Staaten
stammen. Die Regelung gilt ausschließlich f�r die entgeltli-
che �berlassung des Sportbootes, meint also nur die reine
Vermietung des Sportbootes30. Der Verlustabzugsbeschr�n-
kung unterliegen also nicht Eink�nfte aus Gewerbebetrieb31,
es sei denn, sie stammen aus einer Niederl�ndischen Be-
triebsst�tte.

Es kommt nach dem Gesetzeswortlaut nicht darauf an, ob
das Schiff im Drittstaat belegen ist, sondern darauf, dass es
dort „eingesetzt“ worden ist. Mithin ist es f�r die Anwen-
dung der Vorschrift irrelevant, ob das Schiff in einem in-
oder ausl�ndischen Schiffsregister eingetragen ist, oder
nicht32.

III. Besteuerungsrecht
Da in dem vorliegenden Sachverhalt zwei Staaten zu be-
trachten sind, n�mlich der Wohnsitz des Eigners (Deutsch-
land) und das Land des Liegeplatzes (Niederlande) stellt
sich die weitere Frage, welches Land das Besteuerungsrecht
hinsichtlich der Ertr�ge aus der Vercharterung hat.

1. Schiff ist in ein (deutsches) Schiffsregister
eingetragen

Auch hier ist zu beachten, dass es sich bei dem Sportboot im
Falle der Eintragung in ein Schiffsregister auch aus Sicht des
DBA33 um „unbewegliches“ Verm�gen handelt, weil hier
keine dem Art. 6 Abs. 2 S. 2 des OECD-MA entsprechende
ausdr�ckliche Ausnahmeregelung enthalten ist34.

Hinzuweisen ist darauf, dass es seit dem Jahre 2012 ein neu
ausgehandeltes DBA D/NL gibt, in dem Art. 6 Abs. 2 Satz 2

17 Lindberg, in: Frotscher/Geurts, EStG, § 22 EStG Rz. 180, Stand: 18. 2.
2013

18 Lindberg, in: Frotscher/Geurts, EStG, § 21 EStG Rz. 180, Stand: 18. 2.
2013.

19 BFH, Beschluss vom 14. 4. 2000 – X B 118/99 (NV); BFH Urteil vom
18. 5. 1999 – III R 65/97.

20 Lindberg, in: Frotscher/Geurts, EStG, § 22 EStG Rz. 169, Stand: 20. 8.
2012.

21 BFH, Beschluss vom 14. 4. 2000 – X B 118/99 (NV).
22 BFH, Urteil vom 18. 5. 1999 – III R 65/97.
23 FG des Saarlandes, Urteil vom 16. 11. 2005 – 1 K 333/01.
24 BFH, Urteil vom 18. 5. 1999 – III R 65/97; FG des Saarlandes, Urteil

vom 16. 11. 2005 – 1 K 333/01.
25 BFH, Urteil vom 18. 5. 1999 – III R 65/97.
26 BFH, Urteil vom 18. 5. 1999 – III R 65/97.
27 Lindberg, in: Frotscher/Geurts, EStG, § 21 EStG Rz. 113, Stand: 18. 2.

2013.
28 Vgl. § 2 Abs. 1 Nr. 6 SeeSpbootV (Seesportbootverordnung vom 29. 8.

2002 (BGBl I S. 3457), zuletzt ge�ndert durch Art. 5 der Verordnung
vom 2. 10.2012 (BGBL. I S. 2102).

29 Frotscher, in: Frotscher, EStG, § 2a EStG, Rz. 25 c, Stand 15. 8. 2011.
30 Frotscher, in: Frotscher, EStG, § 2 a EStG, Rz. 25b, Stand 15. 8. 2011.
31 Frotscher, in: Frotscher, EStG, § 2 a EStG, Rz. 25 b, Stand 15. 8. 2011.
32 Frotscher, in: Frotscher, EStG, § 2 a EStG, Rz. 25 c, Stand 15. 8. 2011;

FG des Saarlandes, Urteil vom 16. 11. 2005 – 1 K 333/01.
33 Mick. in: Wassermeyer, Doppelbesteuerung Kommentar, Tz. 13 zu Art.

4 DBA Niederlande, Stand: Juli 2009.
34 Mick, in: Wassermeyer, Doppelbesteuerung Kommentar, Tz. 13 zu Art.

4 DBA Niederlande, Stand: Juli 2009.
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am Ende DBA D/NL eine entsprechende Ausnahmerege-
lung vereinbart wurde. Dort heißt es ausdr�cklich, dass die
Regelung f�r „Seeschiffe“, „Binnenschiffe“ und „Luftfahr-
zeuge“ nicht gilt. Auch private Sportboote, die in ein (deut-
sches) Schiffsregister eingetragen sind, gelten als „See-
schiffe“, sodass nach dem neuen DBA D/NL im Falle der
Vermietung der Sportboote keine Vermietung von unbeweg-
lichem Verm�gen mehr vorliegen wird. Das neue DBA
D/NL ist allerdings bis heute nicht ratifiziert, sodass die An-
wendbarkeit fr�hestens ab 1. 1. 2016 vorliegen kann.

Nach Art. 4 Abs. 1 DBA D/NL liegt das Besteuerungsrecht
demnach im Wohnsitzstaat, also vorliegend in Deutschland,
wenn eine Person mit Wohnsitz in Deutschland Eink�nfte aus
unbeweglichem Verm�gen erzielt, welches in Deutschland
belegen ist. Da das Sportboot wegen der Eintragung in das
deutsche Schiffsregister als in Deutschland belegen gilt35,
liegt das Besteuerungsrecht in diesen F�llen bei Deutschland.
Diese L�sung gilt unabh�ngig davon, ob der deutsche Eigner
in den Niederlanden eine Betriebsst�tte unterh�lt.

2. Schiff ist nicht in ein (deutsches)
Schiffsregister eingetragen

Die Vermietung von beweglichen Wirtschaftsg�tern, also
auch die Vermietung von Sportbooten, die nicht in ein deut-
sches Schiffsregister eingetragen sind, unterliegen wenn es
sich um „sonstige Eink�nfte“ i.S.d. § 21 EStG handelt, der
Regelung des Art. 15 Abs. 3 DBA D/NL36. Art. 15 Abs. 3
DBA D/NL definiert, dass Mietgeb�hren f�r die �berlas-
sung von gewerblicher Ausr�stung, wie z.B. Sportboote37

darstellen, wie Lizenzgeb�hren zu behandeln sind. Das Be-
steuerungsrecht f�r derartige Vermietungseink�nfte liegt
hiernach beim grunds�tzlich beim Wohnsitzstaat des Ver-
mieters, vorliegen also ebenfalls in Deutschland.

Dies gilt gem. Art. 15 Abs. 4 DBA D/NL allerdings nicht,
wenn die Eink�nfte durch eine Betriebsst�tte des Eigners in
den Niederlanden erzielt wird38. Das in den Niederlanden
liegende Sportboot selbst ist keine Betriebsst�tte, da es nicht
als „feste Gesch�ftseinrichtung“ i.S.d. DBA D/NL angese-
hen werden kann39. Hat der Eigner allerdings in den Nieder-
landen nicht nur den Liegeplatz sondern auch ein B�ro oder
Lokal angemietet, in dem er seine Chartervertr�ge mit den
Mietern abschließt (und es nicht nur zu Werbezwecken un-
terh�lt), l�ge wohl eine Betriebsst�tte vor, sodass in diesem
Falle das Besteuerungsrecht bei den Niederlanden liegen
w�rde.

3. Gewerbliche Eink�nfte
Liegen allerdings gewerbliche Eink�nfte aus einem Unter-
nehmen der Seeschifffahrt vor, wird das Besteuerungsrecht
durch Art. 7 DBA D/NL geregelt40. Das Vermieten der voll
ausger�steten Sportboote mit Personal stellt ein Unterneh-
men der Seeschifffahrt i.S.d. Vorschrift dar41. Das DBA
sieht keine Einschr�nkung dahingehend vor, dass der An-
wendungsbereich lediglich auf den internationalen Verkehr
beschr�nkt w�re, sodass auch das reine Betreiben des Sport-
bootes ausschließlich in den Niederlanden zur Anwendung
des DBA ausreichen ist42. Art. 15 DBA D/NL weist dem
Staat, in dem sich der Ort der Leitung des Unternehmens be-
findet, das Besteuerungsrecht zu43. Hier gilt ebenfalls, dass

der Ort der Leistung sich nur auf eine feste Gesch�ftsein-
richtung (B�ro, Lokal) beziehen kann, die der deutsche Eig-
ner in den Niederlanden unterh�lt und dass dort die wesent-
lichen Entscheidungen im Hinblick auf das Unternehmen
getroffen werden. Liegt eine solche Einrichtung in den Nie-
derlanden nicht vor, l�ge das Besteuerungsrecht wiederum
in Deutschland.

IV. Fazit
Zusammenfassend kann festgehalten werden:

– Der umsatzsteuerliche Ort der Leistung liegt in F�llen der
kurzfristigen Vermietung von Sportbooten in den Nieder-
landen durch deutsche Eigner immer in den Niederlan-
den, sodass die Ums�tze in Deutschland nicht steuerbar
sind und mithin nicht der Umsatzsteuer unterliegen.

– Ertragsteuerlich ist zu unterscheiden, ob das Boot mit
Mannschaft vermietet oder auch zu Ausbildungszwecken
genutzt wird oder ob es sich bei der Vermietung um ein
reines „bare boat charter“ handelt
– Im ersten Fall liegen grunds�tzlich Eink�nfte aus Ge-

werbebetrieb vor. Das Besteuerungsrecht f�r diese Ein-
k�nfte h�ngt davon ab, wo sich der Ort der Leitung des
Unternehmens befindet und kann sowohl in Deutsch-
land als auch in den Niederlanden liegen.

– Im Fall des reinen „bare boat charters“ ist zu unter-
scheiden, ob das Sportboot im deutschen Schiffsregis-
ter eingetragen ist oder nicht.
– Ist es im deutschen Schiffsregister eingetragen lie-

gen Eink�nfte aus Vermietung und Verpachtung vor,
f�r die das Besteuerungsrecht immer in Deutschland
liegt.

– Ist das Sportboot nicht im deutschen Schiffsregister
eingetragen, liegen sonstige Eink�nfte vor. Das Be-
steuerungsrecht liegt grunds�tzlich in Deutschland,
es sei denn die Vermietung erfolgt durch eine nieder-
l�ndische Betriebsst�tte, die der Eigner in den Nie-
derlanden unterh�lt, wobei das Sportboot selbst
nicht als Betriebsst�tte anzusehen ist.

Dipl.-Kfm. Johannes Weßling, WP/Stb/
FBIntStR, M.I.Tax ist in eigener Praxis in M�ns-
ter t�tig.

35 Mick, in: Wassermeyer, Doppelbesteuerung Kommentar, Tz. 13 zu Art.
4 DBA Niederlande, Stand: Juli 2009.

36 Mick, in: Wassermeyer, Doppelbesteuerung Kommentar, Tz. 40 zu Art.
15 DBA Niederlande, Stand: Juli 2009.

37 Mick, in: Wassermeyer, Doppelbesteuerung Kommentar, Tz. 40 zu Art.
15 DBA Niederlande, Stand Juli 2009.

38 Mick, in: Wassermeyer, Doppelbesteuerung Kommentar, Tz. 40 zu Art.
15 DBA Niederlande, Stand Juli 2009.

39 Vgl. Nieders�chsisches FG, Urteil vom 24. 1. 2002 – 5 K 415/97.
40 Mick, in: Wassermeyer, Doppelbesteuerung Kommentar, Tz. 1 zu Art. 7

DBA Niederlande, Stand: Juli 2009.
41 Mick, in: Wassermeyer, Doppelbesteuerung Kommentar, Tz. 13 zu Art.

7 DBA Niederlande, Stand: Juli 2009.
42 Mick, in: Wassermeyer, Doppelbesteuerung Kommentar, Tz. 10 zu Art.

4 DBA Niederlande, Stand: Juli 2009.
43 Mick, in: Wassermeyer, Doppelbesteuerung Kommentar, Tz. 13 zu Art.

4 DBA Niederlande, Stand: Juli 2009.


